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1.1.1 Was hat sich rechtlich f�r 2012 ge�ndert?

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie
sowie zur �nderung steuerlicher Vorschriften (BeitrRLUmsG)
kam es zu folgenden �nderungen:

• Kosten f�r eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erst-
studium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, sind
nicht als (vorweggenommene) Werbungskosten bzw. Be-
triebsausgaben abzugsf�hig, es sei denn, die Ausbildung
findet im Rahmen eines Dienstverh�ltnisses statt (§ 12 Nr. 5
EStG).

• Die Kosten f�r eine erstmalige Berufsausbildung bzw. ein
entsprechendes Erststudium kçnnen bis zu 6.000 e im Jahr
(bisher 4.000 e) als Sonderausgabe steuerlich ber�cksichtigt
werden (§ 10 (1) Nr. 5 EStG).

• Auch mittelbar beg�nstigte Personen m�ssen, um f�r einen
Riester-Vertrag Zulagen und steuerliche Verg�nstigungen zu
erhalten, mindestens 60 e Eigenbeitrag im Jahr einzahlen
(§ 10a Abs. 3 EStG).

• Ein Kind, das den internationalen Jugendfreiwilligendienst
oder den Bundesfreiwilligendienst (nicht den freiwilligen
Wehrdienst) ableistet, kann bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres bei den Eltern ber�cksichtigt werden, sodass f�r
diese Kinder Kindergeld bzw. der Abzug der steuerlichen
Freibetr�ge mçglich ist (§ 32 Abs. 4 Nr. 2d EStG).

Die folgenden �nderungen ergaben sich f�r 2012 durch das
Steuervereinfachungsgesetz 2011.

• Kapitaleink�nfte, die mit dem Abgeltungstarif abschließend
besteuert wurden, haben keinen Einfluss mehr auf den Ge-
samtbetrag der Eink�nfte und damit die Hçhe der zumut-
baren Eigenbelastung und den Hçchstbetrag f�r den Spen-
denabzug (§ 2 Abs. 5 b EStG).

• F�r Wege zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte kçnnen bei
Benutzung çffentlicher Verkehrsmittel die tats�chlichen Kos-
ten nur noch ber�cksichtigt werden, wenn Sie im Jahr die
Jahresentfernungspauschale �bersteigen (§ 9 Abs. 2 EStG).
Bisher galt eine tageweise Vergleichsberechnung.

• Kinderbetreuungskosten f�r alle zum Haushalt gehçrenden
eigenen Kinder unter 14 Jahren kçnnen im bisherigen Um-
fang (2/3 der Aufwendungen, max. 4.000 e pro Kind) nur
noch als Sonderausgaben (nicht mehr wie Werbungskosten
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oder Betriebsausgaben) ber�cksichtigt werden (§ 10 Abs. 1
Nr. 5 EStG). Die bisher f�r die Eltern zus�tzlich notwen-
digen Abzugsvoraussetzungen (Erwerbst�tigkeit, Krank-
heit, …) sind weggefallen.

• Wird (f�r Vorjahre) mehr Kirchensteuer erstattet als im Jahr
gezahlt wurde („�bererstattung“), wird der Erstattungsbetrag
steuererhçhend ber�cksichtigt (§ 10 Abs. 4 b EStG).

• Wird eine Wohnung zu Wohnzwecken verbilligt �berlassen,
f�hrt dies dazu, dass die Vermietung in einen entgeltlichen
Teil (mit Werbungskostenabzug) und einen unentgeltlichen
Teil (ohne Werbungskostenabzug) aufzuteilen ist. Von einer
verbilligten �berlassung ist ab 2012 auszugehen, wenn die
verlangte Warmmiete weniger als 66 % der orts�blichen
Warmmiete betr�gt (§ 21 Abs. 2 EStG). Bisher galt eine
Grenze von 75 % bzw. eine Total�berschussprognose, bei
einer Miete zwischen 56 % und 75 % der orts�blichen Miete.

• Die f�r die Ber�cksichtigung vollj�hriger Kinder bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres bisher zu pr�fende Ein-
kunftsgrenze von 8.004 e im Jahr ist weggefallen, sodass
diese Kinder jetzt unabh�ngig von den eigenen Eink�nften
ber�cksichtigt werden kçnnen, wenn sie die gesetzlichen
Voraussetzungen erf�llen (§ 32 Abs. 4 EStG).

• Eine �bertragung der Freibetr�ge f�r Kinder, wenn ein
Elternteil keinen ausreichenden Unterhalt zahlt, ist nicht
mehr mçglich, wenn f�r das Kind Unterhalt nach dem Unter-
haltsvorschussgesetz geleistet wurde (§ 32 Abs. 6 EStG).

• Durch den Wegfall der Einkunftsgrenze kçnnen Eltern f�r
ein vollj�hriges, zur Ausbildung ausw�rtig untergebrachtes
Kind einen Freibetrag von 924 e im Jahr erhalten. Dabei
spielt es keine Rolle mehr, ob das Kind eigene Eink�nfte
hatte oder BAfçG bekommen hat (§ 33a Abs. 2 EStG).

• Nach der (ge�nderten) Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs (BFH) kçnnen Arbeitnehmer nur eine regelm�ßige
Arbeitsst�tte haben. Das f�hrt dazu, dass Arbeitnehmern in
vielen F�llen bei den Werbungskosten der steuerlich hçhere
Reisekostenabzug zusteht.

• Nach der neuen Rechtsprechung des BFH ist es deutlich
einfacher als bisher, Sanierungskosten f�r selbstgenutzte
Geb�ude als außergewçhnliche Belastungen geltend zu ma-
chen, wenn vom Geb�ude eine konkrete Gesundheitsgef�hr-
dung (z. B. durch Hausschwamm, Asbest) ausging.
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1.1.2 M�ssen Sie eine Steuererkl�rung abgeben?

Eine Einkommensteuererkl�rung m�ssen Sie abgeben, wenn
Sie vom Finanzamt dazu aufgefordert werden. Aber auch ohne
Aufforderung kçnnen Sie durch Rechtsvorschriften (§§ 25, 46
EStG, § 56 EStDV) zur Abgabe einer Steuererkl�rung ver-
pflichtet sein.

Bei den gesetzlichen Abgabepflichten ist zwischen Personen,
die Arbeitslohn auf Lohnsteuerkarte beziehen, also allen Ar-
beitnehmern, Pension�ren, Betriebsrentnern und anderen Per-
sonen zu unterscheiden.

Sind Sie oder Ihr Ehegatte Arbeitnehmer, dessen Lohn �ber
eine Lohnsteuerkarte versteuert wird, ist die Besteuerung
grunds�tzlich durch den Lohnsteuerabzug des Arbeitgebers
erfolgt. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Abgabe einer Ein-
kommensteuererkl�rung besteht nur in bestimmten Ausnahme-
f�llen (§ 46 EStG), z. B. wenn

• die Summe aller Ihrer (gegebenenfalls mit Ihrem Ehegatten
gemeinsamen) anderen Eink�nfte (außer Arbeitslohn), z.B.
gewerbliche oder freiberufliche Nebeneink�nfte, Vermie-
tungseink�nfte, steuerpflichtige Rentenanteile, mehr als
410 e im Jahr betr�gt,

• Sie oder Ihr Ehegatte Lohnersatzleistungen (z. B. Elterngeld,
Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Kran-
kengeld, Mutterschaftsgeld) i.H. v. mehr als 410 e im Jahr
erhalten haben,

• Sie oder Ihr Ehegatte gleichzeitig von mehreren Arbeit-
gebern Arbeitslohn auf Lohnsteuerkarte erhalten haben,

• Sie und Ihr Ehegatte beide Arbeitslohn auf Lohnsteuerkarte
bezogen haben und einer von Ihnen Steuerklasse V oder VI
auf der Steuerkarte eingetragen hat, oder

• Sie oder Ihr Ehegatte sich im Lohnsteuererm�ßigungsverfah-
ren einen Freibetrag (mit Ausnahme des Behinderten- und
Hinterbliebenenpauschbetrags) auf der Lohnsteuerkarte ha-
ben eintragen lassen.

Wenn Sie keine Lohneink�nfte haben, m�ssen Sie eine Ein-
kommensteuererkl�rung abgeben, wenn der Gesamtbetrag Ihrer
Eink�nfte (die Summe aller „Gewinne“ in den Einkunftsarten
wie z. B. Gewerbebetrieb, freiberufliche T�tigkeit, Vermietung,
Renteneink�nfte nach Abzug eines etwaigen Altersentlastungs-
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betrags) 8.004 e bei Ledigen bzw. 16.008 e bei Eheleuten
�berschreitet.

Die Pflicht zur Abgabe einer Steuererkl�rung besteht in diesen
F�llen, sobald die genannten Grenzen �berschritten sind, also
auch dann, wenn sich z.B. aufgrund von steuerlich abzugs-
f�higen Ausgaben tats�chlich keine Steuerschuld ergibt.

Bei Rentnern, die nur eine Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung bekommen und keine anderen Eink�nfte haben,
f�llt z. B. bei einer Rente bis ca. 19.200 e (Rentenbeginn vor
2006) keine Steuer an. Trotzdem besteht bereits bei einer Rente
von ca. 16.008 e eigentlich eine Verpflichtung zur Abgabe
einer Steuererkl�rung. F�r jeden neuen Rentnerjahrgang ab
2006 wird ein hçherer Teil der Rente steuerpflichtig. Deshalb
m�ssen z. B. Neurentner des Jahres 2012 bereits bei einer Rente
von ca. 12.650 e nach dem Gesetz eine Steuererkl�rung abge-
ben; bei Ehegatten ab dem doppelten Rentenbetrag.

Durch gesetzlich vorgeschriebene Rentenbezugsmitteilungen
m�ssen die gesetzlichen Rentenversicherungstr�ger und pri-
vaten Versicherungsunternehmen jedem Rentner die Hçhe der
gezahlten Rente mitteilen und die Angaben gleichzeitig den
Finanz�mtern im Datentr�geraustauschverfahren �bermitteln.
Damit kennen die Finanzbehçrden die Anzahl und die Hçhe
der Rente(n).

1.1.3 Bis wann m�ssen Sie die Steuererkl�rung abgeben?

Wenn Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererkl�rung f�r
2012 gesetzlich verpflichtet sind, m�ssen Sie die Steuererkl�-
rung grunds�tzlich bis zum 31.5.2013 (§ 149 Abgabenordnung)
beim Finanzamt abgeben. Da dieser Termin durch EDV �ber-
wacht wird, m�ssen steuerlich erfasste B�rger damit rechnen,
dass sie bei Nichtabgabe meist sechs bis acht Wochen sp�ter
bereits eine nochmalige Aufforderung (Erinnerung) zur Abgabe
der Erkl�rung innerhalb eines Monats erhalten. Wenn Sie darauf
nicht reagieren, wird ein sogenanntes „Zwangsverfahren“ einge-
leitet und ein Zwangsgeld von mindestens 150–300 e je aus-
stehender Steuererkl�rung angedroht und gegebenenfalls fest-
gesetzt. Sp�testens jetzt ist die Abgabe der Steuererkl�rung
dringend zu empfehlen, denn ansonsten wird das Zwangsgeld
durch den Vollziehungsbeamten zeitnah eingefordert. Wenn Sie
vor Zahlung des Zwangsgelds die Steuererkl�rung einreichen,
entf�llt zwar das Zwangsgeld, das Finanzamt kann jedoch –
sobald ein Zwangsgeld angedroht wurde – zusammen mit dem
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Steuerbescheid einen Versp�tungszuschlag fordern. Dies gilt
insbesondere bei Steuernachzahlungen. Deswegen sollten Sie
Ihre Steuererkl�rung sp�testens nach der Erinnerung einreichen.
Durch eine sp�te Abgabe der Steuererkl�rung kçnnen Sie zwar
die F�lligkeit einer Nachzahlung hinausschieben, Sie m�ssen
aber, neben dem mçglichen Versp�tungszuschlag, damit rech-
nen, dass zus�tzlich zur Nachzahlung im gleichen Bescheid
kurzfristig f�llig werdende Vorauszahlungen f�r die Folgejahre
verlangt werden.

Die Finanz�mter verl�ngern Ihnen auf Antrag die Abgabefrist,
wenn Sie sie aus zwingenden Gr�nden nicht einhalten kçnnen.
Meist gen�gt f�r eine Fristverl�ngerung sogar ein Telefonanruf
(Steuernummer bereithalten!), ansonsten ein kurzes Schreiben.
Wenn Sie stichhaltige Gr�nde angeben (z. B. das Fehlen von
f�r die Erstellung der Steuererkl�rung bençtigten Unterlagen),
kçnnen Sie im Regelfall eine Fristverl�ngerung von vier bis
sechs Wochen, oftmals auch bis zum 30.9., ohne Nachteile
erreichen. F�r von Steuerberatern erstellte Erkl�rungen gilt im
Normalfall eine durch die Verwaltung verl�ngerte Abgabefrist
bis 31.12.

Wenn Sie mit einer Steuererstattung rechnen, sollten Sie die
Steuererkl�rung mçglichst fr�hzeitig abgeben. Da es gerade im
April und Mai erfahrungsgem�ß zu einem starken Erkl�rungs-
eingang kommt, sind nat�rlich auch die Bearbeitungszeiten
entsprechend lang (vgl. Kap. 1.1.10).

1.1.4 Sollen Sie „freiwillig“ eine Steuererkl�rung abgeben?

Auch wenn Sie keine Steuererkl�rung abgeben m�ssen, kçnnen
Sie die Veranlagung zur Einkommensteuer beantragen.

Dies kann sich vor allem bei Arbeitnehmern lohnen, weil der
Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug anhand von Lohnsteuertabel-
len vornimmt und in diesen Lohnsteuertabellen steuermin-
dernde Umst�nde nur in Hçhe bestimmter Pauschalen oder
�berhaupt nicht eingearbeitet sind. Als Folge davon wird zu
viel Lohnsteuer einbehalten, die durch Abgabe einer Steuer-
erkl�rung wieder erstattet wird.

Ein Antrag auf Einkommensteuerveranlagung ist f�r Sie als
Arbeitnehmer, Betriebsrentner oder Pension�r, dem bei Aus-
zahlung des Lohns tats�chlich Lohnsteuer einbehalten wurde
(erkennbar aus der Lohnsteuerbescheinigung), insbesondere
dann sinnvoll, wenn
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• die beruflich verursachten Ausgaben (Werbungskosten, Sei-
ten 2, 3 der Anlage N) 1.000 e bzw. bei Pension�ren und
Betriebsrentnern 102 e �bersteigen,

• die �brigen Sonderausgaben (außer Versicherungen) – wie
z.B. Kirchensteuer, Ausbildungskosten, Kinderbetreuungs-
kosten, Spenden, Krankenversicherungsbeitr�ge f�r Kinder
– hçher sind als der Sonderausgabenpauschbetrag von 36 e

bzw. bei Ehegatten 72 e (Seite 2 Hauptvordruck, Zeilen
41–56),

• Sie außergewçhnliche Belastungen (z.B. Unterst�tzungsleis-
tungen f�r bed�rftige Eltern, Kinder oder den nichtehelichen
Partner, Ausbildungskosten f�r Ihre Kinder, Krankheitskos-
ten, Beerdigungskosten, Kosten f�r die Wiederbeschaffung
von Hausrat infolge von Naturkatastrophen, Scheidungskos-
ten, Kosten infolge einer Behinderung) geltend machen kçn-
nen (Seite 3 Hauptvordruck, Zeilen 61–71 und Anlage
Unterhalt),

• Sie als Arbeitnehmer im Jahr geheiratet haben, insbesondere
dann, wenn Ihr Ehegatte keine oder geringe Eink�nfte hatte,

• Sie nicht das ganze Kalenderjahr �ber besch�ftigt waren,

• sich Ihre Lohnsteuerklasse oder die Zahl Ihrer Kinder im
Laufe des Jahres zu Ihren Gunsten ge�ndert hat.

Daneben sollten Sie einen Antrag auf Veranlagung zur Ein-
kommensteuer stellen, wenn

• Sie Verluste aus anderen Einkunftsarten (z. B. gewerbliche
oder freiberufliche (Neben-)T�tigkeiten oder Vermietung
von Grundst�cken) erlitten haben (Anlagen G, S und V),

• Verluste aus anderen Kalenderjahren ber�cksichtigt werden
sollen (Hauptvordruck, Zeilen 92 und 93),

• Sie eine Steuererm�ßigung wegen Haushaltshilfen, haus-
haltsnahen T�tigkeiten, Reparaturen im eigenen Haushalt
oder Pflegekosten f�r die Betreuung einer im Haushalt
lebenden Person bekommen kçnnen (Hauptvordruck, Zei-
len 72–76).

Bei Freiberuflern und Gewerbetreibenden ist ein Antrag sinn-
voll, wenn betriebliche Verluste entstanden sind oder wenn die
Summe der Eink�nfte aus allen Einkunftsarten zu einem nega-
tiven Betrag f�hrt, der mit Vorjahresgewinnen oder k�nftigen
Gewinnen verrechnet werden soll.
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Personen, denen f�r Kapitalertr�ge 25 % Abgeltungsteuer ein-
behalten worden ist, kçnnen durch Abgabe einer Steuererkl�-
rung die Erstattung der einbehaltenen Steuer oder eines Teils
davon erreichen, wenn Ihr persçnlicher Grenzsteuersatz weni-
ger als 25 % betr�gt (zu versteuerndes Einkommen bei Ledigen
unter ca. 15.000 e, bei Eheleuten ca. 30.000 e; hçhere Betr�-
ge, wenn sie mindestens 64 Jahre alt sind und einen Alters-
entlastungsbetrag erhalten), die Kapitalertr�ge weniger als
801 e bzw. 1.602 e bei Ehegatten betragen oder (von den
Banken nicht verrechnete) Verluste aus Kapitalertr�gen ange-
rechnet werden sollen.

Den Antrag auf eine Arbeitnehmersparzulage stellen Sie grund-
s�tzlich zusammen mit der Abgabe der Einkommensteuerer-
kl�rung (vgl. Anlage N, Zeile 80). Die vom Anlageinstitut
�bersandte Anlage VL (Bescheinigung vermçgenswirksamer
Leistungen) ist jeweils beizuf�gen.

1.1.5 Formalien zum Antrag auf Veranlagung

Den Antrag auf Veranlagung zur Einkommensteuer stellen Sie,
indem Sie eine unterschriebene Einkommensteuererkl�rung
(amtlicher Vordruck) mit den notwendigen Anlagen beim f�r
Sie zust�ndigen Finanzamt abgeben.

Sie kçnnen die Veranlagung bis zum Eintritt der Verj�hrung
beantragen. F�r 2012 ist der Antrag vier Jahre lang – bis
Ablauf 2016 – mçglich.

Sollte sich aufgrund einer Antragsveranlagung unerwartet eine
Nachzahlung ergeben, ist es mçglich, gegen den Steuer-
bescheid innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Be-
scheids Einspruch einzulegen und den Antrag zur�ckzuneh-
men. Das Finanzamt wird den Steuerbescheid in diesem Fall
ersatzlos aufheben, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen
f�r eine Pflichtveranlagung vor.

1.1.6 Bei welchem Finanzamt m�ssen Sie Ihre
Steuererkl�rung abgeben?

F�r die Bearbeitung der Steuererkl�rung ist das Finanzamt
zust�ndig, in dessen Bezirk Sie zum Zeitpunkt der Einreichung
der Steuererkl�rung wohnen. Wenn Sie nicht verheiratet sind
und mehrere Wohnungen haben, so ist das Finanzamt zust�n-
dig, in dessen Bereich die Wohnung liegt, in der Sie sich
vorwiegend aufhalten. Das ist im Normalfall die Wohnung,
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von der aus Sie Ihrer Besch�ftigung nachgehen. Bei Verhei-
rateten, die nicht dauernd getrennt leben, ist das Finanzamt des
Wohnorts zust�ndig, an dem sich der Familienhauptwohnsitz
befindet.

Ob Sie Ihre Steuererkl�rung persçnlich beim Finanzamt abge-
ben, per Post oder elektronisch (s. u.) schicken, bleibt Ihnen
�berlassen, wenn Sie keine Eink�nfte aus Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb oder selbst�ndige Arbeit haben. Steuer-
pflichtige mit Gewinneink�nften m�ssen die Steuererkl�rung
auf elektronischem Weg (s.u.) abgeben. Als besonderen Ser-
vice haben viele Finanz�mter – in einzelnen Bundesl�ndern
sogar alle – im Eingangs bereich eine zentrale Informations-
und Erkl�rungsannahmestelle bzw. ein Servicecenter eingerich-
tet, womit Ihnen die Suche nach dem zust�ndigen Bearbeiter
erspart bleibt. Die Vorteile einer persçnlichen Abgabe liegen
auf der Hand: Sie kçnnen Ihre Belege und insbesondere Origi-
nalurkunden (z.B. Vertr�ge) sofort wieder mitnehmen und
erfahren, ob noch Unterlagen fehlen bzw. kçnnen offene Fra-
gen beantworten und so die sp�tere Bearbeitung vereinfachen
und beschleunigen. Zus�tzlich haben Sie die Mçglichkeit,
durch Fragen steuerliche Informationen zu bekommen. Manch-
mal werden („einfache“) Steuererkl�rungen – je nach Publi-
kumsandrang – sogar sofort bearbeitet. Andererseits m�ssen
Sie auch mit mçglicherweise unangenehmen Nachfragen rech-
nen oder manchmal l�ngere Wartezeiten in Kauf nehmen.
Regelm�ßig werden bei persçnlicher Abgabe auch mehr Belege
verlangt.

Es ist auch mçglich, seine Einkommensteuererkl�rung elektro-
nisch abzugeben. Personen, die Gewinneink�nfte (Eink�nfte
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstst�n-
diger Arbeit) haben, m�ssen ihre Steuererkl�rung auf elektro-
nischem Weg �bermitteln. Im Regelfall sollen die Finanz�mter
die so abgegebenen Erkl�rungen vorrangig bearbeiten und,
soweit mçglich, auf die Belegvorlage verzichten. Alle Informa-
tionen dazu finden Sie im Internet unter www.elster.de. Soweit
Sie den Steuerratgeber mit beiliegender CD erworben haben,
kçnnen Sie nat�rlich mithilfe der CD Ihre Steuererkl�rung
erstellen und die Daten elektronisch �bertragen.
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1.1.7 �ber die Steuererkl�rungsvordrucke (Formulare)

Nachdem immer mehr Bundesl�nder aus Kostengr�nden und
um den Anteil elektronisch �bermittelter Steuererkl�rungen zu
erhçhen dazu �bergehen, keine Erkl�rungsvordrucke mehr zu
versenden, m�ssen Sie sich selbst um die bundeseinheitlichen
Vordrucke k�mmern. Haben Sie diesen Steuerratgeber mit CD
gekauft, ist dies kein Problem, denn auf der CD sind alle
Formulare enthalten. Sie kçnnen sie unausgef�llt oder nach
dem Ausf�llen ausdrucken. Ansonsten f�hrt – wenn Sie einen
Internetzugang haben – der schnellste Weg �ber die Formular-
verwaltung des Bundesministeriums der Finanzen (www.for-
mulare-bfinv.de). Hier kçnnen Sie sich die Formulare unausge-
f�llt als PDF-Datei ausdrucken oder sie sogar ausf�llen
(Vorsicht: zeitliche Begrenzung!). Sie erhalten die Papierfor-
mulare nat�rlich auch jederzeit bei jedem Finanzamt und bei
vielen Stadtverwaltungen und B�rgermeister�mtern.

Welche Vordrucke m�ssen Sie ausf�llen?

Einen �berblick, welche Vordrucke Sie bençtigen, kçnnen Sie
sich anhand des Formularwegweisers verschaffen, der auf der
vorderen Umschlaginnenseite abgedruckt ist. Eine Kurz�ber-
sicht �ber die auf dem jeweiligen Vordruck notwendigen Ein-
tragungen finden Sie jeweils vor den ausf�hrlichen Erl�uterun-
gen zum Ausf�llen des jeweiligen Vordrucks.

Vereinfachte Einkommensteuererkl�rung (ESt1 V)

Die vereinfachte Steuererkl�rung besteht aus einem beidseitig
bedruckten Vordruckblatt (ESt1 V), das Teile des Hauptvor-
drucks (Mantelbogen) und der Anlage N beinhaltet. Sie
kommt daher weder f�r Selbstst�ndige (Gewerbetreibende
und Freiberufler) noch f�r Rentner infrage.

Sie sind vielmehr nur f�r Arbeitnehmer gedacht, die aus-
schließlich Lohneink�nfte aus einem bestehenden Arbeitsver-
h�ltnis (aktives Arbeitsverh�ltnis) hatten oder bestimmte Lohn-
ersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe)
bezogen haben, z.B. f�r Ferienjobber und Studenten sowie
f�r Arbeitnehmer mit einem festen Arbeitsort und keinen
besonderen Werbungskosten, Sonderausgaben oder außerge-
wçhnlichen Belastungen.

Allgemeines 1 Ihre Einkommenssteuererkl�rung 2012
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